
Abschnitt V Vertieftes Studium der Fächer (Gymnasium)

LPO - Abschnitt Fachliche Zulassungsvoraussetzungen 
für das Erste Staatsexamen

     Arabisch:
     Arabisch B1.2 Kommunikative Kompetenz (42-ARA-B1.2-KK)
     Französisch:
     Französisch B1 (42-FRA-B1)
     Italienisch:
     Italienisch B1 (42-ITA-B1)

Schwedisch:
Schwedisch B1 (42-SWE-B1)
Spanisch:
Spanisch B1 (42-SPA-B1.2)

     Arabisch:
     Arabisch A2 (42-ARA-A2)
     Französisch:
     Französisch A2 (42-FRA-A2)
     Italienisch:
     Italienisch A2 (42-ITA-A2)
     Portugiesisch:
     Portugiesisch A2 (42-POR-A2)

Schwedisch:
Schwedisch A2 (42-SWE-A2)
Spanisch:
Spanisch A2 (42-SPA-A2)
Türkisch:
Türkisch A2 (42-TÜR-A2)

     Arabisch:
     Arabisch A2 (42-ARA-A2)
     Italienisch:
     Italienisch A2 (42-ITA-A2)
     Portugiesisch:
     Portugiesisch A2 (42-POR-A2)

Schwedisch:
Schwedisch A2 (42-SWE-A2)
Spanisch:
Spanisch A2 (42-SPA-A2)
Türkisch:
Türkisch A2 (42-TÜR-A2)

     Arabisch:
     Arabisch B1.2 Kommunikative Kompetenz (42-ARA-B1.2-KK)
     Französisch:
     Französisch B1 (42-FRA-B1)
     Italienisch:
     Italienisch B1 (42-ITA-B1)

Schwedisch:
Schwedisch B1 (42-SWE-B1)
Spanisch:
Spanisch B1 (42-SPA-B1.2)

Latein: 42-LAT (Vorbereitungskurs und Feststellungsprüfung Kleines Latinum)

und

a) das erfolgreiche Absolvieren des Moduls auf dem entsprechenden Niveau:

Module des Zentrums für Sprachen, mit denen der Nachweis erfolgen kann

§ 63 Deutsch Gesicherte Kenntnisse in Latein und 
in einer anderen Fremdsprache auf dem Niveau B1 des 
„Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen“.

§ 64 Englisch Gesicherte Kenntnisse in Latein und 
Kenntnisse auf dem Niveau A2 des „Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen“ in einer weiteren modernen 
Fremdsprache.

Latein: 42-LAT (Vorbereitungskurs und Feststellungsprüfung Kleines Latinum)

und

a) das erfolgreiche Absolvieren des Moduls auf dem entsprechenden Niveau:

oder

b) das erfolgreiche Absolvieren eines Moduls auf einem höheren Niveau (bei Quereinsteigern mit entsprechenden Vorkenntnissen)

oder

b) das erfolgreiche Absolvieren eines Moduls auf einem höheren Niveau (bei Quereinsteigern mit entsprechenden Vorkenntnissen)

Latein: 42-LAT (Vorbereitungskurs und Feststellungsprüfung Kleines Latinum)

und

a) das erfolgreiche Absolvieren des Moduls auf dem entsprechenden Niveau:

§ 65 Französisch Gesicherte Kenntnisse in Latein und 
Kenntnisse auf dem Niveau A2 des „Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen“ in einer weiteren modernen 
Fremdsprache.

Latein: 42-LAT (Vorbereitungskurs und Feststellungsprüfung Kleines Latinum)

und

a) das erfolgreiche Absolvieren des Moduls auf dem entsprechenden Niveau: 

§ 67 Geschichte Gesicherte Kenntnisse in Latein und 
in einer anderen Fremdsprache auf dem Niveau B1 des 
„Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen“.

oder

b) das erfolgreiche Absolvieren eines Moduls auf einem höheren Niveau (bei Quereinsteigern mit entsprechenden Vorkenntnissen)

oder

b) das erfolgreiche Absolvieren eines Moduls auf einem höheren Niveau (bei Quereinsteigern mit entsprechenden Vorkenntnissen)
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Abschnitt V Vertieftes Studium der Fächer (Gymnasium)

LPO - Abschnitt Fachliche Zulassungsvoraussetzungen 
für das Erste Staatsexamen

Module des Zentrums für Sprachen, mit denen der Nachweis erfolgen kann

§ 68 Griechisch Das Latinum ist fachliche Zulassungsvoraussetzung.

     Arabisch:
     Arabisch A2 (42-ARA-A2)
     Französisch:
     Französisch A2 (42-FRA-A2)
     Portugiesisch:
     Portugiesisch A2 (42-POR-A2)

Schwedisch:
Schwedisch A2 (42-SWE-A2)
Spanisch:
Spanisch A2 (42-SPA-A2)
Türkisch:
Türkisch A2 (42-TÜR-A2)

§ 72 Latein Das Graecum ist fachliche Zulassungsvoraussetzung.

§ 78 Evangelische Religionslehre Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse aus dem Alt-
Griechischen und dem Lateinischen.

§ 79 Katholische Religionslehre Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse aus dem Alt-
Griechischen und dem Lateinischen.

     Arabisch:
     Arabisch B1.2 Kommunikative Kompetenz (42-ARA-B1.2-KK)
     Französisch:
     Französisch B1 (42-FRA-B1)
     Italienisch:
     Italienisch B1 (42-ITA-B1)

Schwedisch:
Schwedisch B1 (42-SWE-B1)
Spanisch:
Spanisch B1 (42-SPA-B1.2)

     Arabisch:
     Arabisch A2 (42-ARA-A2)
     Französisch:
     Französisch A2 (42-FRA-A2)
     Italienisch:
     Italienisch A2 (42-ITA-A2)

Portugiesisch:
Portugiesisch A2 (42-POR-A2)
Schwedisch:
Schwedisch A2 (42-SWE-A2)
Türkisch:
Türkisch A2 (42-TÜR-A2)

Die Prüfungen zu den ausreichenden Kenntnissen in Latein und Altgriechisch werden vom ZFS nicht angeboten.

Die Prüfung zum Latinum wird vom ZFS nicht angeboten.

Latein: 42-LAT (Vorbereitungskurs und Feststellungsprüfung Kleines Latinum)

und

a) das erfolgreiche Absolvieren des Moduls auf dem entsprechenden Niveau:

§ 70 Italienisch Gesicherte Kenntnisse in Latein und 
Kenntnisse auf dem Niveau A2 des „Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen“ in einer weiteren modernen 
Fremdsprache.

Die Prüfung zum Graecum wird vom ZFS nicht angeboten.

oder

b) das erfolgreiche Absolvieren eines Moduls auf einem höheren Niveau (bei Quereinsteigern mit entsprechenden Vorkenntnissen)

Die Prüfungen zu den ausreichenden Kenntnissen in Latein und Altgriechisch werden vom ZFS nicht angeboten.

a) das erfolgreiche Absolvieren des Moduls auf dem entsprechenden Niveau: § 80 Russisch Gesicherte Kenntnisse auf dem Niveau B1 des „Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens für Sprachen“ in einer weiteren 
Fremdsprache.

Latein: 42-LAT (Vorbereitungskurs und Feststellungsprüfung Kleines Latinum)

und

a) das erfolgreiche Absolvieren des Moduls auf dem entsprechenden Niveau: 

§ 82 Spanisch Gesicherte Kenntnisse in Latein und 
Kenntnisse auf dem Niveau A2 des „Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen“ in einer weiteren modernen 
Fremdsprache.

oder

b) das erfolgreiche Absolvieren eines Moduls auf einem höheren Niveau (bei Quereinsteigern mit entsprechenden Vorkenntnissen)

oder

b) das erfolgreiche Absolvieren eines Moduls auf einem höheren Niveau (bei Quereinsteigern mit entsprechenden Vorkenntnissen)
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